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Niederschrift.

Betrifft:Durchführung der Regierungsverordnung Nr.l66 vom 7.5.1941

über das Neubauverbot.

Die erwähnte Regierungsverordnung unterscheidet zwischen

Bauten, welche am 7.Mai l94l bereits angefangen waren und solchen,

ma da  d  d d at

erster Stelle genannten, d.h. am 7.Mai l.J. begonnenen Bauten, un-

terliegen gemäss & 3 der Kompetenz des örtlichen Arbeitsamtes, wel-

ches befugt ist, die Zustimmung zur Weiterführung dieser Bauten zu

erteilen. Nach den bisher gemachten Erfahrungen kann angenommen

werden, dass dieser Teil der Regierungsverordnung verhältnismässig

leicht durchführbar ist und ein flüssiges Weiterarbeiten ermöglicht.

Eine Ausnahme hievon bilden allerdings die Arbeiter-

wohnbauten der Industrie, für welche nachträglich und, soweit fest-

gestellt werden konnte, auf mündlichem Wege die Genehmigungspflicht

durch den Beauftragten für die Regelung der Bauwirtschaft festge-

legt wurde. Hinsichtlich dieser Kategorie von industriellen Bauten

gelten also die im folgenden festgelegten Einwände.

Wesentlich schwieriger ist die Lage der am 7.Mai l.J.

noch nicht begonnen gewesenen industriellen Bauten. Hinsichtlich

dieser schreibt das Gesetz in seinem § 2 vor, dass sie von dem

allgemeinen Neubauverbot dann ausgenommen sind, wenn ihnen von den

zuständigen Stellen die Kriegswichtigkeit oder die staats- und

wirtschaftspolitische Bedeutung zuerkannt wird.

Als diesbezüglich massgebende Stelle wurde mit Erlass

des Reichsprotektors vom l5.Mai l.J. der "Beauftragte für die Re-

gelung der Bauwirtschaft im Gebiete des Protektorates Böhmen und

Mähren" bestimmt und Herr Regierungsoberbaurat Saupe' zum Beauf-

tragten ernannt.

Soweit bis jetzt bekannt, wird die Ausnahmegenehmigung

durch den Beauftragten dann erteilt, wenn die erforderlichen Ma-

terialien wie Eisen, Holz und Ziegel sichergestellt sind und wenn

ferner das zuständige Arbeitsamt erklärt, dass die erforderliche

Arbeitskraft zur Verfügung gestellt werden kann. Hiebei ist zu

beachten, dass das Baueisen für Industriebauten vom Ministerium
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für Industrie, Handel und Gewerbe, das Bauholz von der Zentral-

stelle für Forst- und Holzwirtschaft durch Vermittlung des Mi-

nisteriums für öffentliche Arbeiten und die Ziegel von der Ziegel-

Verteilungsstelle bewirtschaftet und zugewiesen werden, während

die Arbeitskraft vom Arbeitsamt, also einer dem Ministerium für

soziale Fürsorge untergeordnetenStelle beigestellt wird. Es sind

also nicht weniger alsverschiedene Ressorts zu befragen, bevor

vier

der Beauftragte für die Regelung der Bauwirtschaft seine Entschei-

dung fällen kann.

Es sei vorweg festgestellt, dass die Zuteilung von

Eisen und Stahl für industrielle Bauten seit Einführung der Be-

wirtschaftung von Eisen und Stahl vom Ministeriun für Industrie,

Handel und Gewerbe vorgenommen wird. Dieser Vorgang der Bewirt-

schaftung ist durchaus eingelaufen, funktioniert reibungslos und

es besteht somit kein Anlass zu irgend welcher Aenderung in die-

ser Hinsicht.

Hingegen erscheint es als durchaus zweckmässig, die

noch verbleibenden drei Instanzen, d.i. das Ministerium für öffent-

liche Arbeiten für das Bauholz, die Ziegel-Verteilungsstelle für

Bausteine und das Ministerium für soziale Fürsorge hinsichtlich

des Arbeitseinsatzes derart zu vereinen, dass die zur Verfügung

stehenden Kontingente an Holz, Steinen und Arbeitskräften direkt

vom Ministerium für öffentliche Arbeiten verwaltet und ausgegeben

werden. Das genannte Ministerium verwaltet jetzt bereits die Kon-

tingente an Bauholz und Baueisen, soweit private Hochbauten in

Frage kommen, und vereinigt demnach in seiner Hand bereits zwei

wichtige Belange der Bautätigkeit. Das Ministerium für öffentliche

Arbeiten verfügt durch seinen technischen Dienst bei den Bezirks-

ämtern auch über technisch entsprechend geschulte örtliche Auf-

sichtsorgane, welche mit den Bauwerbern an Ort und Stelle die

Fühlung aufrecht erhalten und ihrer vorgesetzten Behörde berich-

ten können.

Es würde demnach vollständig hinreichen, wenn das Mi-

nisterium für öffentliche Arbeiten seitens der Ziegel-Verteilungs-

stelle Kontingente an Bausteinen und seitens der Arbeitsämter

oder des Ministeriums für soziale Fürsorge Kontingente an Arbeits-

kraft zugeteilt erhielte. mit denen eshauszuhalten hat. Das Mi-

nisterium für öffentliche Arbeiten hätte sodann im eigenen Wir-
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kungskreise jene Regelung der Bautätigkeit vorzunehmen, welche

durch das Gesetz vom 7.Mai l.J. angestrebt wird.

Es ist ohne weiteres klar, dass der vom Gesetz gewoll-

te Endzweck wesentlich vollkommener und rascher dadurch erreicht

wird, dass der vom Reichsprotektor eingesetzte Beauftragte für

die Regelung der Bauwirtschaft im Gebiete des Protektorates die

im vorstehenden geschilderte Tätigkeit des Ministeriums über -

wacht. Die Ueberwachung kann darin bestehen, dass der Beauftragte

zunächst dem Ministerium allgemeine Richtlinien vorschreibt,nach

welchen die einzelnen anfallenden Arten von Bauten gefördert oder

unterbunden werden sollen, weiters aber auch darin, dass der Be-

auftragte die Einhaltung dieser Richtlinien und die Tätigkeit

des Ministeriums überhaupt durch eines oder mehrere seiner Organe

überwachen lässt.

Durch den geschilderten Aufbau der Organisation zur

Durchführung des Gesetzes vom 7.Mai l.J. wird nicht nur der von

den einzelnen Bauansuchen der Industrie zu durchlaufende Instan-

zenweg sehr wesentlich abgekürzt, sondern es wird auch die un-

mittelbare Entscheidung über die Erteilung oder Verweigerung

einer Ausnahmegenehmigung vom Neubauverbot einer Behörde zugewie-

sen, welche auf Grund des im Protektorat bestehenden Aufbaues der

der Verwaltung über den erforderlichen technischen Apparat ver-

fügt und demnach in der Lage ist, derartige Entscheidungen rasch

und sicher zu fällen.

Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass zur

Durchführung dieses Vorschlages eine neue Fassung des Gesetzes

vom 7.Mai l.J. notwendig sein dürfte.

Mähr.-Ostrau, am 26.Juni 1941.

Min. Din. Tr. Berksh ist dinh H.r. Helldorf

in digui tinme impornink.



-Abschrift!-
Der Reichsprotektor
Brag IV, den 19. Juni 1941
in Böhmen und Mähren
Nr.
II 4 a - 5700/41
Es wirdgebeten, dieses Geschäftezeichen und den
Gegenstand bei weiteren Shreiben anzugeben.
Konten der Oberkaffe
Bostfuartafsenkonto Nr. 98.500 unb Girofonto
Büro das G aa sektetärs
bei der Nationalbant für Böhmen und Mähren
in Brag
b a Feo p.otektor
in Böhmen und mühren.
Eing.: 1. JULI 1941
An das
S
Tgb. Nr.:
SE
Luftgaukommando
IIA
in
Wien
Betrifft: Abzug von deutschen Arbeitskräften
aus dem Protektorat
-
-
Aus einem Bericht des Oberlandrates in
Brünn entnehme ich, dass deutsche Techniker,
die beim Luftwaffenbauamt in Brünn beschäf.
tigt sind, abgezogen und ausserhalb des Pro-
tektorates eingesetzt worden sind. Bis jetzt
soll es sich um 4 - 5 Kräfte handeln, die teil-
weise nach dem Südosten, teilweise nach Norwe-
gen versetzt wurden. Die Betreffenden sollen
angeblich für die Dauer des Krieges zu Beamten
ernannt sein und einen entsprechenden Marschbe-
fehl erhalten haben.
Der Bedarf der deutschen Rüstungsindustrie
des Protektorates an deutschen Arbeitskräften
kann bereits seit langem nicht mehr gedeckt
werden. Es ist abwehrmässig nicht zu vertreten,
dass in der Rüstungsindustrie des Protektorates
und insbesondere in den leitenden Stellen fast
ausschliesslich Tschechen beschäftigt sind. Zur
Stärkung des deutschen Anteils an der Gefolg-
schaft der Rüstungsbetriebe habe ich mich bereits
:egsttiuå seit langem bemüht, deutsche Arbeitskräfte in das
DUNBTOL
Protektorat hereinzuziehen.
ROATOADTSA:
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Diese Bemühungen hatten nur einen verhält-
nismässig geringen Erfolg, weil auch im übrigen
Reichsgebiet der Bedarf an Arbeitskräften so gross
2añisa
ist, dass eine Abgabe an das Protektorat fast im-
maem
GH
mer abgelehnt wurde. Dennoch ist es mir nach Über-
TAerIjuC
windung erheblicher Schwierigkeiten gelungen, eini-
ge deutsche Techniker aus dem übrigen Reichsgebiet
der hiesigen Rüstungsindustrie zuzuführen. Wenn nun
von Ihnen diese Kräfte abgezogen werden, wird die
dadurch entstehende Lücke nicht mehr auszugleichen
sein. Hinzu kommt noch, dass durch die Errichtung
weiterer Rüstungsbetriebe im Protektorat der Bedarf
an deutschen Technikern nåch weiter erheblich an
steigen wird, ohne dass dieser zusätzliche Bedarf
5D-Leitabschnitt Prag
finl.
gedeckt werden könnte. Der Abzug der deutschen
Rechniker hat auch volkstunspolitisch grosse Nach-
1317-5.JUL1941
eile, weil selbst während des Krieges das hiesige
Bentbaited
Ahtenzeichen:
Deutschtum nicht nur erhalten, sondern mit allen
Mitteln gestärkt werden muss. Die von mir zu die-
7. JULT 1341
sem Zweck ergriffenen Massnahmen haben bisher schon
gute Erfolge gezeitigt, die aber verloren gehen,
 VI. 1941
wenn deutsche Arbeitskräfte aus dem Protektorat ab-
gezogen werden.
S6022/4
Ich bitte daher, meine Massnahmen zur Stärkung
des Deutschtums im Protektorat zu unterstützen wr*
von einem Abzug von deutschen Arbeitskräften aus dem
Protektorat grundeätzlich abzusehen.
33
Pür eine baldgefällige Antwort, ob meinem Vor-
dom 2
schlag entsprochen werden kann, wäre ich dankbar.
SA
5388
Im Auftrage:
Cing
gez. Dr. Dennler.
O
Abschriftlich
jii. le.oo ia cis an das
Büro des Herrn Staatssekretärs
burich A
y
zur gefl. Kenntnisnahme.
se
in
Im Auftrage:
4h oscikad.
gez. Dr. Dennler
2/8.47
Beglaubigt:
Dun
Weiceelw
66731
T
$
Reg. Oberinspektor.
.c.d.
cit 102.47.
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23. 0ktober 1943

1943

1.)

An

23.

j-Sturmbannführer

Oberbürgermeister Beier,

Mährisch-Ostrau,

Rathaus.

Lieber Kamerad Beier !

Für Ihr Sehreiben vom 9.lo.d.Js. und die Übersendung

der Schrift "Mährisch-Ostrau, das Tor Mitteleuropas"

danke ich herzlich. Ich habe die Schrift einer Durch-

sicht unterzogen und finde sie nach Form und Inhalt

gut.

HeilHi/tler

¿aer

Ihr
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DER OBERBURGERMEISTER
12
DER STADT
An
t
MAHR.-OSTRAU
SS-Obergruppenführer Staatsminister
Karl Hermann F r a n k
inPrag.
l
Obergruppenführer !
In der Anlage überreiche ich Ihnen,Herr Staatsminister,
die soeben erschienene Schrift
"Mähr.-Ostrau, das Tor Mitteleuropas " mit der Bitte um
freundliche Durchsicht.
Gleichzeitig erlaube ich mir aufmerksam zu machen, daß
Ihr früheres Wirken in unserer Stadt auf Seite 68 des Büchleins
festgehalten ist.
1 Anlage.
Heil Hitler!
Mähr.-Ostrau, den 9.Oktober 1943.
C.Ci
SS-Sturmbannführer.
Si.M. \J-21a/4


